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Erläuterung zu den Fragen 

 

1) Wurden im Gebietsbereich des Luftreinhalteplans für Köln die 
Feinstäube schon mal auf ihre Zusammensetzung untersucht und 
hierdurch auf die Quellgruppen der selbigen geschlossen? 

Im Bericht über die Luftqualität 2015 wird in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellt, dass 
Feinstäube PM 10 systematisch auf bestimmte Komponenten untersucht werden. Bei 
den Komponenten handelt es sich um Blei (Pb), Kadmium (Cd), Nickel (Ni), Arsen 
(As) und Benzo[a]pyren (BaP) als Leitkomponente für PAK (Polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe). 

 
In Köln gibt es vier Messcontainer, davon zwei Verkehrsstationen und zwei 
Hintergrundstationen. An je einer Station werden die oben genannten Komponenten 
untersucht: Köln-Chorweiler und Köln, Turiner Straße.  

Verkehrsstationen: 

• Köln, Clevischer Ring (VKCL) 
• Köln, Turiner Straße (VKTU) 

Hintergrundstationen: 

• Köln-Chorweiler (CHOR) 
• Köln-Rodenkirchen (RODE) 

Weitere Details zu den Messstationen finden Sie unter: 

https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/stationen-und-messwerte/ 

Auf Quellgruppen wurde nicht geschlossen. 

 

2) Sofern die Frage 1 bejaht wurde: Wer hat diese Untersuchungen in 
wessen Auftrag durchgeführt und wie sind deren Ergebnisse? 

Das LAUNV misst aus einem gesetzlichen Auftrag heraus, der in der 39. BImSchV 
festgelegt ist. Die 39. BImSchV dient der Umsetzung der europäischen Richtlinie 
2008/50/EG (Luftqualitätsrichtlinie). In NRW ist das LANUV die zuständige Behörde 
zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zu diesen Untersuchungen. Die 
Messstationen werden vom LANUV nach Bevölkerungsdichte festgelegt. 

https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/stationen-und-messwerte/
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Die Ergebnisse sind prosaisch im Bericht für Luftqualität 2015 vom LANUV 
dargestellt (S. 8-10): 

„Die europaweiten Grenz- und Zielwerte für giftige und teilweise krebserzeugende 
Inhaltsstoffe des Feinstaubs (Verbindungen von Blei, Arsen, Kadmium und Nickel 
sowie Benzo[a]pyren als Leitkomponente für polyzyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) wurden bis auf eine Ausnahme (Bottrop-Welheim) landesweit 
eingehalten. Dabei sind insgesamt die Konzentrationen von Metallen und 
Benzo[a]pyren im PM10 in NRW in der unmittelbaren Umgebung von Industrie-
anlagen als gering einzustufen.“ 

Erhöhte, aber nicht Grenz-/Zielwert-überschreitende Schwermetall-Konzentrationen 
im Feinstaub PM10 wurden durch die Messungen im Jahr 2015 in der Umgebung 
von 6 Anlagen registriert. Keine dieser Anlagen steht in Köln oder in unmittelbarer 
Umgebung von Köln. 

 
 

3) Sind der Bezirksregierung Pläne zur Durchführung der in Frage 1 
beschriebenen Untersuchungen bekannt, bzw. gibt es derartige Pläne 
seitens der Bezirksregierung? 

Der Bezirksregierung Köln sind die Pläne des LANUVs bekannt. Es gibt keine 
eigenständigen Pläne der Bezirksregierung Köln. 

 

4) Über welche weiteren Erkenntnisse bezüglich der Herkunft und 
Zusammensetzung der Stäube im Gebietsbereich des Luftreinhalteplans 
für Köln verfügt die Bezirksregierung 

Eine Zuordnung von inhaltlichen Komponenten erfolgt laut LANUV entweder über 
Modelrechnungen, also rechnerisch über Ausbreitungsmodelle, oder messtechnisch 
bei konkreten Verdachtsmomenten. 

Erkenntnisse aus derartigen Untersuchungen sind zu Köln nicht vorhanden. 

 

5) Gibt es seitens der Verantwortlichen Pläne zur Erfassung der ultrafeinen 
Feinstäube? 

Die Erfassung von Feinstaub PM 2,5 wird ebenfalls im Bericht für Luftqualität 2015 
vom LANUV (S. 11-12) dargestellt: 
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„Die Konzentration der Feinstaubfraktion PM 2,5 (Feinstaub mit einem aerodyna-
mischen Durchmesser unter 2,5 Mikrometern) unterliegt ebenfalls europaweit 
gültigen Grenzwerten und wurde in NRW im Jahr 2015 wie im Vorjahr an 26 
Messstellen gemessen. 

Im Jahr 2015 wurde der Grenzwert, wie im Vorjahr der Zielwert, an allen NRW-
Messstationen mit weiterhin abnehmendem Belastungstrend sicher eingehalten. Die 
geringste Belastung mit 8 bis 11 μg/m³ wird an Standorten in der Eifel (EIFE) und 
Aachen-Burtscheid (AABU) registriert. Mit Jahresmittelwerten von 17 und 16 μg/m³ 
wurden die höchsten PM 2,5-Konzentrationen an den beiden Verkehrsmessstellen 
Düsseldorf-Corneliusstr. (DDCS) und Köln-Turiner Str. (VKTU) ermittelt. 
 
Eine weitere Anforderung aus der europäischen Luftqualitätsrichtlinie ist, die durch-
schnittliche Exposition der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten gegenüber PM 2,5 bis 
zum Jahr 2020 zu senken. Der Indikator für die durchschnittliche PM 2,5 - Exposition 
ist der AEI (Average Exposure Indicator). Er ist, ausgedrückt in μg/m³, ein anhand 
von PM 2,5-Messungen im städtischen Hintergrund ermittelter Durchschnittswert für 
die Belastung der Bevölkerung. Er wird als gleitender Jahresmittelwert der PM 2,5-
Konzentrationen für drei aufeinander folgende Kalenderjahre berechnet. Je nach 
Höhe des Indikatorwertes für das Referenzjahr 2010 (Mittelwert der Jahre 2008, 
2009 und 2010) war von den EU-Mitgliedsstaaten das jeweilige nationale Ziel für die 
Reduzierung der Exposition bis 2020 festzulegen. 
 
Als Referenzwert für das Jahr 2010 wurde für Deutschland ein AEI von 16,4 μg/m³ 
als Mittelwert der Jahre 2008 bis 2010 berechnet. Nach Anlage 12, Abschnitt B der 
39. BImSchV leitet sich aus diesem Referenzwert für 2010 ein nationales 
Minderungsziel von 15 % bis zum Jahr 2020 ab. Beim Ausgangswert von 16,4 μg/m³ 
und einem Reduktionsziel von 15 % ergibt sich eine erforderliche Reduktion um 2,5 
μg/m³ auf 13,9 μg/m³ bis zum Jahr 2020. 
 
Das bundesweite Messnetz der AEI-Messstellen besteht aus 36 Stationen, von 
denen 9 Stationen in NRW liegen. Diese Stationen befinden sich in vorstädtischen 
Bereichen der Städte Aachen (AABU), Bielefeld (BIEL), Dortmund (DMD2), 
Düsseldorf (LOER), Essen (EVOG), Köln (CHOR), Mülheim (STYR), Münster 
(MSGE) und Wuppertal (WULA). 
 
Danach ist der Referenzwert 2010 (Mittelwert 2008-2010) in NRW um 1,5 μg/m³ 
höher als der bundesdeutsche Durchschnittswert. Setzt man diesen absoluten 
Zielwert von 13,9 μg/m³ für Deutschland auch auf die spezifische Belastung in NRW 
an, so entspricht dies theoretisch einer landesweiten Minderung um 22 %. Die 
prozentuale Minderung nach 3 Jahren lag mit 7,6 % knapp über dem 
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bundesdeutschen Durchschnitt, nach 4 Jahren betrug sie bereits 14 % und ist im 
Jahr 2015 weiter auf 18 % gestiegen. Der hohe Sprung vom Mittelwert 2011-2013 
auf den Mittelwert 2012 - 2014 ist vor allem auf die vermehrten austauscharmen 
Wetterlagen im Jahr 2011, verbunden mit überproportionalen Feinstaubbelastungen 
und die geringe Zahl dieser austauscharmen Wetterlagen im Jahr 2014 
zurückzuführen. 
 
Das UBA (Luftqualität 2015, Vorläufige Auswertung, Februar 2016) geht derzeit 
davon aus, dass eine Erreichung der nationalen Minderung nicht mit Sicherheit 
prognostiziert werden kann, da insbesondere der wachsende Einfluss von 
Holzfeuerungen auf die Feinstaubentwicklung in den vom UBA veranlassten 
Berechnungsszenarien unterschätzt wurde. Der seit 2015 zusätzlich gültige 
Grenzwert für den AEI von 20 μg/m³ wurde in Deutschland hingegen seit 2008 nicht 
überschritten.“ 
 

6) Gibt es seitens der Verantwortlichen weitere Pläne zur umfassenderen 
und differenzierteren Erfassung der Feinstäube im Gebietsbereich des 
Luftreinhalteplans für Köln und wie sehen diese aus? 

Es sind keine über die oben dargestellten Pläne des LANUVs vorhanden.  
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